
der älteren Bürger, zur besseren Arbeit der freiwilligen Helfer der Volkspolizei, zur 
Durchführung kulturvoller Jugend Veranstaltungen, zur Herausgabe von Mitteilungsblät
tern für eine bessere Information.

Realität und Wirksamkeit der Garantien der Gesetzlichkeit hängen entschei
dend vom bewußten Handeln der Werktätigen ab, von ihren Aktivitäten zur wei
teren Entfaltung der sozialistischen Demokratie. In dem Maße, wie die Werktäti
gen in allen gesellschaftlichen Bereichen immer wieder erleben, daß das sozia
listische Recht ihr Recht ist, von ihnen selbst geschaffen und ihren ureigensten 
Interessen dienend, wächst ihre Bereitschaft, sich für die weitere Festigung der 
sozialistischen Gesetzlichkeit einzusetzen. Gerade auch unter diesem Aspekt ge
winnt die Rechtserziehung der Werktätigen an Bedeutung.24

24 Vgl. H. Dettenbom/K. A. Mollnau, Rechtsbewußtsein und Rechtserziehung, Berlin 1976.


